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3. Beiblatt Bei~1~tt.!U~ Parla~entskorrespo~~~ 22. Juni 1955 

der Abg! R 0 sen b erg e r? Pro k S 0 h, S t ein e r, L a 0 k n e r, 

S pie 1 b ü chI e r und Genossen 

an die BundesregierungJ 

betreffend die Verw9rcU1lg der· durch den Staa.tsvertrag an Öste~reich 

fallenden land· .. und forstwirhühaftliohen Liegensohaften duroh eine Boden-

reformo 

Unter den durch den Staatsvertrag ins Eigentum der Republik Österreioh 

übertragenen Vermögenschaften befinden sich auch umfangreiche 1and- und forst" 

wirtsohaftliche Grundstüoket/ Soweit diese nioht einer Rüokstel1ungspflioht 

unterliegen~ w:l.ro. die wei·t;ere Nutzung duroh österreichische Massnahmen 

gesiohert werden müssen~ 

Die anfragenden Abg~ordneten sind der Ansicht, dass diese land- und 

forstwirtsohaft1iohen Liegenschaften zur Durohführung einer Bodenreform, 

d.h. zur Errichtung lebensfähiger neuer Bauernwirtsohaften, zur Ansiedlung 

von Landarbeitern, zur Abrundung lerei ts bestehender ).auernwirtschaften 

und soh1iess1ioh zur Schaffur€ von Mustergütern ben~tzt werden sollen. 

Die Parteien des bu.:,:,genlä:1.dischen Landtages haben einnlütig d~e Durch

führung einer Bodenreform in il~em Land gefordert, wofür naoh der Bundes~ 

verfassung der Landtag allein nioht zuständig isto 

GemässArtike1 12 Absatz 1 Ziffer 5 ist in Angelegenheit der Boden~ 

reform der Bund für dte Grundsatzgesetzgebung, die Länder für die 

Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung zuständigo 

,Die gefertigten Abgeordneten richten daher an die Bundesregierung die 

nachstehende 
Ll'!J r a _,g'_L: 

1.) Ist die Bundesregierung bereit, die durch den Staatsvertrag an die 

Regierung Österreichs übertragenen land= und forstwirtschaftliohen 

Liegenschaften zur Durchführung einer Bodenreform zu benutzen? 

2.) W~nn wird die Bundesregierung in der Lage sein; einen'diesbezüg1iohen 

Gesetzesactrag vorzulegen? 
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